
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
Abteilung für Jugend und Gesundheit 

OE QPK 
 

Ansprechpersonen für Probleme im Bereich Drogen 

und Sucht 

1. Bei Akuter Gefahr, Gefahr in Verzug und sofortigem Handlungsbedarf 

Zum Beispiel bei Schlägerei, aggressivem Verhalten oder Bedrohungen: 

▪ Notruf der Polizei: 110 (00:00 bis 24:00 Uhr) 

Zum Beispiel bei vitaler Gefährdung, Bewusstlosigkeit oder hilfloser Person: 

▪ Notruf der Feuerwehr: 112 (00:00 bis 24:00 Uhr) 

2. Bei unverzüglichem Handlungsbedarf innerhalb von Stunden bis zum 
nächsten Tag 

Bitte beachten Sie: Nicht jedes gesellschaftliches verpöntes Verhalten (unangenehmer 

Geruch, unangenehmes Auftreten, Zweckentfremdung von Orten und Gegenständen) kann 

auch geahndet werden. Das gilt insbesondere dann, wenn Sie in Ihrer Lebensführung nur am 

Rande betroffen sind. 

Zum Beispiel bei kriminellem Verhalten im Allgemeinen, Dealen, Belästigung (bitte 
unbedingt melden, auch z. B. wöchentliche Protokolle möglich!): 

▪ Polizei Berlin - Startseite der Internetwache (https://www.internetwache-polizei-berlin.de) 

oder 

▪ Polizei Berlin – Hinweis per Telefon: 

🢭 Zuständig für den Schöneberger Norden:  
Direktion 4, Abschnitt 41. Telefon (030) 4664-441701 (00:00 bis 24:00 Uhr) 

🢭 Zuständig für Schöneberg Süd und Friedenau:  
Direktion 4, Abschnitt 42, Telefon (030) 4664-442701 (00:00 bis 24:00 Uhr) 

🢭 Zuständig für Tempelhof, den nördlichen Teil Mariendorfs und den östlich der S-
Bahntrasse S 2 gelegenen Teil von Schöneberg:  
Direktion 4, Abschnitt 44, Telefon (030) 4664-444701 (00:00 bis 24:00 Uhr) 

https://www.internetwache-polizei-berlin.de/
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🢭 Zuständig für Marienfelde, Lichtenrade und den südlichen Teil von Mariendorf: 

Direktion 4, Abschnitt 47, Telefon (030) 4664-447701 (00:00 bis 24:00 Uhr) 

Bei psychischer Auffälligkeit (zum Beispiel bei Angstzuständen, Wahn oder 
Suizidalität) 

▪ Sozialpsychiatrischer Dienst, Telefon (030) 90277-7575 (Montag bis Freitag 8 bis -16 

Uhr) 

▪ Berliner Krisendienst, Telefon (030) 3906360 (Montag bis Freitag 16:00 bis 24:00 Uhr 

und am Wochenende) 

Bei Ordnungswidrigkeiten wie zum Beispiel Müll, Spritzen und Drogenutensilien 
(auch Wall-Toilette!) oder Vandalismus 

▪ Meldung an das Ordnungsamt auf der Internetseite Ordnungsamt-Online 

(https://ordnungsamt.berlin.de/) 

oder 

▪ Ordnungsamt - Hinweis per E-Mail (ordnungsamt@ba-ts.berlin.de) 

3. Bei zeitnahem Handlungsbedarf innerhalb der nächsten Tage bis Wochen 

Bei sozialarbeiterischer Betreuung für Betroffene 

Zum Beispiel aufsuchende Straßensozialarbeit, geschützte Aufenthaltsmöglichkeiten, 

Duschen, Waschmöglichkeiten, Ausgabe von Hygieneartikeln 

▪ Notdienst für Suchtmittelgefährdete und -abhängige Berlin e.V.:  

Bülow-Eck, Telefon 0176 15167857 (Montag bis Freitag 11 bis 17 Uhr),  

Streetwork, Telefon 0176 15167901 (Montag bis Freitag 11 bis 17 Uhr),  

E-Mail an Streetwork (streetwork@notdienstberlin.de) 

Bei Beratung von Anwohnenden, zum Beispiel bei Umgang mit Spritzenfunden, 
Ansprache von Konsumierenden 

▪ Notdienst für Suchtmittelgefährdete und -abhängige Berlin e.V.:  

Bülow-Eck, Telefon 0176 15167857 (Montag bis Freitag 11 bis 17 Uhr)  

Streetwork, Telefon 0176 15167901 (Montag bis Freitag 11 bis 17 Uhr),  

E-Mail an Streetwork (streetwork@notdienstberlin.de) 

Bei Fragen oder Hinweisen können Sie sich gern auch an die Suchthilfekoordination der 

Planung- und Koordinierungsstelle für Gesundheit wenden: Telefon (030) 90277-7624. 

Verantwortlich für den Inhalt ist das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abteilung Jugend 
und Gesundheit, Stand Juli 2024 
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